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§ 8 StPHG 2003 Personalausstattung
 StPHG 2003 - Stmk. Pflegeheimgesetz 2003

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.01.2023

(1) P egeheime dürfen nur betrieben werden, wenn das für die P ege und/oder Betreuung der

Heimbewohnerinnen/Heimbewohner jeweils erforderliche Fach- und Hilfspersonal vorhanden ist. Die P ege und

Betreuung der Heimbewohnerinnen/Heimbewohner ist ausschließlich dem Fachpersonal vorbehalten. Das

Hilfspersonal hat sonstige für einen ordentlichen Heimbetrieb erforderliche, insbesondere technische und

hauswirtschaftliche, Aufgaben zu erfüllen.

(2) Für die zahlenmäßige Ermittlung des erforderlichen Fachpersonals sind die Anzahl der

Heimbewohnerinnen/Heimbewohner und deren P egebedarf maßgeblich. Das Ausmaß des P egebedarfs ist nach der

P egegeldeinstufung zu beurteilen. Die Landesregierung hat durch Verordnung den Personalschlüssel und die

Qualifikation des Fachpersonals festzulegen.

(3) Für den Bereich „P ege“ hat der Träger eines P egeheimes eine Fachkraft aus dem gehobenen Dienst für

Gesundheits- und Krankenp ege, welche über die Sonderausbildung für Führungsaufgaben nach § 72 Gesundheits-

und Krankenp egegesetz verfügt, als P egedienstleitung im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses zu beschäftigen,

sofern er nicht selbst über die erforderliche Quali kation verfügt. Die Landesregierung hat durch Verordnung je nach

Größe des Pflegeheimes das Beschäftigungsausmaß für die Wahrnehmung der Leitung des Pflegedienstes festzulegen.

(4) Die P egedienstleitung hat eine geeignete Stellvertretung namhaft zu machen und vorzusorgen, dass im Falle ihrer

Verhinderung (insbesondere wegen Krankheit, Urlaub oder Aus-, Weiter- oder Fortbildung) diese Stellvertretung mit

ihren Aufgaben betraut wird.

(5) Für den Bereich „Organisation, Qualitätssicherung und Leitung“ hat der Träger eines P egeheimes neben der

P egedienstleitung auch eine Heimleitung zu beschäftigen. Die Landesregierung hat durch Verordnung die

Quali kation und die Aufgaben der Heimleitung sowie je nach Größe des P egeheimes das zeitliche Ausmaß für die

Wahrnehmung dieser Aufgaben festzulegen.

(6) Den Mitarbeitern ist die erforderliche berufsbegleitende Fortbildung und Supervision zu ermöglichen.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 77/2005, LGBl. Nr. 66/2011, LGBl. Nr. 177/2013, LGBl. Nr. 9/2017

In Kraft seit 31.12.2016 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=77/2005&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=66/2011&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=177/2013&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=9/2017&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 8 StPHG 2003 Personalausstattung
	StPHG 2003 - Stmk. Pflegeheimgesetz 2003


